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Gräben mit ungesicherten senkrechten Wänden bis 1,25 m Tiefe

Bis zu einer Tiefe von 1,25 m dürfen Baugruben und Gräben mit senkrechten ungesicherten 
Wänden (Abbildung 1) hergestellt werden, wenn die Voraussetzungen der 
Bodenzusammensetzung1, die Abstände der Baufahrzeuge und weiteres nach der Tabelle 1 
erfüllt sind.

Abbildung 1 Graben mit senkrechten Wänden [1]

Tabelle 1 Voraussetzungen für Baugruben und Gräben bis 1,25 m Tiefe ohne Verbau

Gräben mit senkrechten Wänden bis 1,75 m Tiefe mit Verbau oder 
ab 1,25 m Tiefe mit Teilverbau 

1 Ein Boden ist nach DIN 1054 nichtbindig, wenn der Massenanteil der Bestandteile mit Korngrößen unter 0,06 mm 15% 
nich übersteigt. Bei größerem Massenanteil als 15% wird der Boden als bindig bezeichnet.
Nach DIN EN ISO 14688-1 gilt:
a) weich ist ein Boden, der sich leicht kneten lässt
b) steif ist ein Boden, der sich schwer kneten, aber in der Hand zu 3 mm dicken Walzen ausrollen lässt, ohne zu reißen 
oder zu zerbröckeln
c) mindestens steif ist auch ein halbfester oder fester Boden, der beim Versuch, ihn in 3 mm dicke Walzen auszurollen, 
bröckelt und reißt
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Wenn die Anforderungen nach DIN 4124 zur Herstellung von Baugruben und Gräben ohne 
Verbau nicht möglich sind, müssen diese (teilweise) verbaut werden.

Weisen die Baugruben bzw. die Gräben eine Tiefe von mindestens 1,25 m bis 1,75 m auf, so ist 
ein teilweiser Verbau nach Abbildung 2 möglich, unter Beachtung der Tabelle 2.

Abbildung 2 Teilverbauter Graben [1]

Tabelle 2 Voraussetzungen für Baugruben und Gräben mit einer Tiefe von mindestens 1,25 m bis 1,75 m 
Tiefe mit Teilverbau



DATENBLATT DB
.

NE.0301 Stand: 01.11.2016

Baugruben und Gräben nach DIN 4124

3/ 5

Gräben mit geböschten Wänden mit einer Tiefe über 1,25 m bis 1,75 m 

Bei Gräben bis 1,75 m Tiefe ist nach DIN 4124 eine Ausführung ohne Verbau möglich 
(Abbildung 3), wenn die Voraussetzungen nach Tabelle 3 für die linke Seite der Darstellung 
alternativ nach Tabelle 4 zur Herstellung nach der rechten Seite der Darstellung gegeben sind.

Abbildung 3 Graben mit geböschten Kanten [1]

Tabelle 3 Voraussetzungen für Baugruben und Gräben bis 1,75m Tiefe ohne Verbau Variante 1

Tabelle 4 Voraussetzungen für Baugruben und Gräben bis 1,75 m Tiefe ohne Verbau Variante 2
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Gräben mit Arbeitsraum für Mehrfachleitungen bezogen auf 
Fernwärme/-kälte

Bei Gräben mit mehreren Leitungen (Abbildung 4) die einen Arbeitsraum zum Verlegen oder 
Prüfen der Leitungen haben müssen, ist die lichte Mindestbreite b in der DIN 4124 Punkt 9.2.8 
zu errechnen.

Abbildung 4 Grabenprofil für Mehrfachleitungen [1]

Bezogen auf die Sparte Fernwärme/ -kälte kann die lichte Mindestbreite b mit Hilfe der Tabelle 
5 ermittelt werden.

Tabelle 5 Mindestbreite für Gräben mit Mehrfachleitungen bezogen auf Fernwärme/ -kälte mit gleichen 
Durchmesser
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Baugruben bzw. Gräben und Stufengräben mit Arbeitsraum für 
Mehrfachleitungen

In Stufengräben (Abbildung 5) gelten die Festlegungen für Arbeitsraumbreiten sinngemäß. Im 
unteren Grabenbereich gilt grundsätzlich die lichte Mindestgrabenbreite b nach DIN 4124. Da 
der untere Grabenbereich in der Regel vor Verlegung der oberen Leitung aufgefüllt wird, ist der 
Arbeitsraum für die obere Leitung nur auf der Verbauseite beschrieben, welcher nach den 
Tabellen wie im unteren Grabenbereich ermitteln lässt.

Abbildung 5 Lichte Mindestbreite für Stufengraben [1]


